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GRÜNDUNG EINER GMBH

Heute, den einundzwanzigsten November
zweitausendd rel u ndzwanzig

- 21.11.2023—

erschienen vor mir,

Sebastian Herrler
Notar in München

mit der Geschäftsstelle Brienner Str. 13, 80333 München,
in den Räumen der LHST München, Blumenstraße 28b, 80331 Mün
chen, in welche ich mich auf Ansuchen begab:

1. Frau Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk,
geb. am 22.05.1963,
geschäftsansässig in Blumenstraße 28b, 80331 München,
handelnd nicht in eigenen Namen, sondern unter Ausschluss
jeglicher persönlicher Haftung für die

Landeshauptstadt München, K~d.ö.R.,
mit dem Sitz in München,

aufgrund Vollmacht, welche im Original vorliegt und von welcher
eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde beigefügt wird.

2. Herr Wolfgang Wittmann,
geb. am 19.12.1969,
geschäftsansässig in Kardinal-Döpfner-Str. 8, 80333 München,,
handelnd nicht in eigenen Namen, sondern unter Ausschluss
jeglicher persönlicher Haftung für die

Europäische Metropolregion München eV.,,
mit dem Sitz in München,
AG München, VR 15230,

aufgrund Vollmacht, welche im Original vorliegt und von welcher
eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde beigefügt wird.
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3. Herr Markus Kasper,
geb. am 14.08.1971,
geschäftsansässig in Mariahilfplatz 17, 81541 München,
handelnd nicht in eigenen Namen, sondern unter Ausschluss
jeglicher persönlicher Haftung für~e ~i~

Landkreis München,~
mit dem Sitz in München,

aufgrund Vollmacht, welche im Original vorliegt und von welcher
eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde beigefügt wird.

4. Herr Helmut Petz,
geb. am 26.04.1957,
geschäftsansässig in Landshuter Straße 31, 85365 Freising,
Landratsamt Freising,
hier handelnd nicht in eigenem Namen, sondern in seiner Eigen
schaft als einzelvertretungsberechtigter Landrat für den

Landkreis Freising 1, K.d.ö.R.,
mit dem Sitz in Freising.

5. Herr Steffen Kercher,
geb. am 27.01.1975,
geschäftsansässig in Rathausplatz 1, 86150 Augsburg,
Referat 6, Stadt Augsburg,
handelnd nicht in eigenen Namen, sondern unter Ausschluss
jeglicher persönlicher Haftung für die

Stadt Augsburg, K.d.ö.R.,
mit dem Sitz in Augsburg,

aufgrund Vollmacht, welche im Original vorliegt und von welcher
eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde beigefügt wird.

6. Herr Prof. Dr. Georg Rosenfeld,
geb. am 06.05.1966,
geschäftsansässig in Rathausplatz 4, 85049 Ingolstadt,
Stadt Ingolstadt
handelnd nicht in eigenen Namen, sondern unter Ausschluss
jeglicher persönlicher Haftung für die

Stadt Ingolstadt,~
mit dem Sitz in Ingolstadt,

aufgrund Vollmacht, welche im Original vorliegt und von welcher
eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde beigefügt wird.
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Die Erschienenen wiesen sich jeweils aus durch Vorlage eines amtli
chen Lichtbildausweises.

Die Beteiligten erklärten für eigene Rechnung zu handeln.

Nach Angabe war der Notar, sein Sozius bzw. Notarvertreter außer
halb seiner Amtstätigkeit nicht für die Beteiligten tätig.

Auf Ansuchen beurkunde ich, was folgt:

Gründung

Die Beteiligten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach Maßgabe dieser Niederschrift und der ihr als Anlage
beigefügten Satzung.

II.
Hinweise

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass

a) die Gesellschaft erst mit der Eintragung in das Handelsregister
entsteht;

b) der vor der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister
in ihrem Namen Handelnde persönlich als Gesamtschuldner
nach § 11 Abs. 2 GmbHG haftet;

c) die Gesellschafter auch bei Eintragung für einen bei Handelsre
gistereintragung auf das Stammkapital entstandenen Fehlbetrag
haften (Unterbilanzhaftung);

d) Vorleistungen auf künftige Einlageschulden und sog. verdeckte
Sacheinlagen nicht erfüllungstauglich sind;

e) die Gesellschaft die wirtschaftlich Berechtigten an das Transpa
renzregister mitzuteilen hat;

f) in der nächsten Zeit mit der Zusendung fingierter Rechnungen
über Eintragungsgebühren an die Geschäftsführung zu rechnen
ist, wobei ausschließlich eine Rechnung oder Vorschussanforde
rung des zuständigen Amtsgerichts München bzw. der zuständi
gen Justizkasse (in Bayern: Bamberg) zu bezahlen ist.

Der Notar wird angewiesen, die Eintragung der Gesellschaft in das
Handelsregister erst zu beantragen, wenn ihm die Erfüllung der Einla
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geverpflichtung auf den übernommenen Geschäftsanteil nachgewie
sen ist. Der Gesellschafter verpflichtet sich, diesen Nachweis unver
züglich zu erbringen.

III.
Kosten

Die Kosten der Errichtung und der Eintragung der Gesellschaft trägt
die Gesellschaft.

lv.
Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften:
- die Gesellschaft,
- das Registergericht (elektronisch),
- das zuständige Finanzamt für Körperschaften.

v.
Ermächtigung

Der Notar ist berechtigt unverschlüsselte E-Mails mit den Beteiligten
auszutauschen. Dies gilt auch für die bereits vor dem heutigen Tage
versandten E-Mails.

Samt Anlage vorgelesen vom Notar
von den Beteiligten genehmigt

und eigenhändig unterschrieben:



EXECUTION VERSION

G ESELLSCHAFTSVERTRAG

DER

INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG METROPOLREGION MÜNCHEN GMBH

Präambel

Die Gesellschafter*innen haben sich auf folgende Präambel zum Gesellschaftsvertrag verstän
digt:

Um für die Menschen der Metropolregion München die Zukunftsfragen der Mobilität gemein
sam, anders und besser zu bearbeiten und nachhaltige, exzellente und innovative Lösungen
umzusetzen, gründen die Gesellschafter*innen die Internationale Bauausstellung Metropolre
gion München GmbH (IBA-GmbH).

Unsere Ausgangslage ist:

• Die Zukunftsaufgabe Mobilitätswende ist ein umfassender Veränderungsprozess, bei dem

gesellschaftliche, ökologische, ökonomische und technologische Aspekte von der lokalen
bis zur globalen Ebene eng und vielschichtig ineinandergreifen. Die Metropolregion Mün
chen bildet in ihrem Umgriff unterschiedlichste Mobilitätsbeziehungen und Mobilitätsbe
dürfnisse mit wechselseitigen Abhängigkeiten in einem wachsenden Siedlungsraum ab.

o Die Metropolregion München, mit ihrer internationalen Ausstrahlung als bedeutender

Wirtschaftsraum mit hoher Lebensqualität, umfasst mit 27 Kreisen und 6 kreisfreien Städ
ten nahezu ganz Oberbayern sowie weite Teile Schwabens und Niederbayerns mit über 6
Mio. Einwohner*innen. Damit übernimmt sie als Motorfür die ökologische, wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung eine wichtige Leitbildfunktion innerhalb Deutschlands
im Sinne der Bundesraumordnung.

o Die Umsetzung und Gestaltung einer anderen und besseren Mobilität für die Region stellt

die Gesellschafter*innen sowie die gesamte Metropolregion München vor bedeutsame
Herausforderungen und zwingt zum gemeinsamen Handeln.

Mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) wollen wir diese Wirkungen erzielen:

o Mit der IBA entsteht durch den Zusammenschluss unterschiedlicher Akteur*innen aus Ver

waltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft mit ihren jeweiligen spezifi
schen Kenntnissen ein regionales Netzwerk, das wissenschaftliche Exzellenz, Innovations
kraft, Kreativität, ökonomische Dynamik und einen experimentellen Rahmen befördert. Die
IBA verfolgt das Ziel, neue Räume der Mobilität als Beitrag zu einer nachhaltigen, resilien
ten und lebenswerten Entwicklung der Metropolregion München zu schaffen.
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Dem Mobilitätsbegriff liegt dabei ein breites Verständnis zugrunde, das nicht nur Verkehrs-
infrastrukturen und Antriebstechnologien umfasst, sondern auch die Entwicklung und Ge
staltung der räumlichen, gesellschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen,
die das Mobilitätsverhalten prägen und wesentlich beeinflussen.

Die IBA soll uns folgenden Nutzen bringen:

o Die IBA-GmbH als regionales Sonderformat auf Zeit ermöglicht den Kommunen, die sich als
Gesellschafter*innen zusammenschließen, eine intensivere und interdisziplinäre Bearbei

tung des Themas Mobilität sowohl unter Berücksichtigung der vielfältigen spezifischen Be
dürfnisse und Rahmenbedingungen in Stadt und Land als auch durch die kooperative Teil
habe, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Handeln der Gesellschafter*innen.

• Die IBA-GmbH bringt den Gesellschafter*innen eine Unterstützung für Lösungsansätze mit
hohem gesamtgesellschaftlichem Nutzen, Synergieeffekte, die einen sparsamen, wirt
schaftlichen und wirksamen Mitteleinsatz ermöglichen sowie Vorteile für den Zugang zu
Fördermitteln. In der Summe wird somit ein Mehrwert bei der Aufgabenerledigung der
Kommunen erzeugt.

Wir engagieren uns mit folgendem Anspruch für IBA-Projekte:

o Alle Gesellschafter*innen eint die Bereitschaft, die global bedeutsame Zukunftsaufgabe

Mobilität mit dem lnnovationsmotor IBA aktiv zu gestalten und ihren Beitrag in Form kon
kreter Projekte in der ganzen Metropolregion München nach den hierfür erforderlichen
Exzellenzkriterien zu leisten.

• Die Projekte der IBA werden neben den exzellenten Lösungen für konkrete Teilbereiche
auch überörtliche Verbesserungseffekte für die Räume der Mobilität haben. Von diesem
Mehrwert der IBA profitiert daher nicht nur die Standortkommune eines IBA-Projekts, son
dern weit darüber hinaus die ganze Metropolregion in ihrer gemeinsamen Zukunftsauf
gabe der nachhaltigen Mobilitäts- und Siedlungsentwicklung.

o In diesem Bewusstsein richten die Gesellschafter*innen den Fokus der IBA auf die heraus

ragendsten und wirksamsten Projekte und treffen deren Auswahl anhand der gemeinsam
definierten Exzellenzkriterien.

§ 1 Firma und Sitz

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet

Internationale Bauausstellung Metropolregion München GmbH.

1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist München.

1.3 Der Gegenstand des Unternehmens ist:
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Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich im Rahmen der öffentlichen Zweckverfolgung und des
eigenen Wirkungskreises und Aufgabenbereichs der Gesellschafter*innen die Verwaltung und
Organisation der Internationalen Bauausstellung (IBA) in der Metropolregion München ein
schließlich der Begleitung und Unterstützung von Projekten zur Planung, Entwicklung, Gestal
tung und Umsetzung zukunftsweisender Mobilität und räumlicher Entwicklung in der Metro
polregion München. Die allgemeine Wirtschaftsförderung sowie die operative und wirtschaft
liche Umsetzung von Bau- und anderen Projekten, welche auf die IBA zurückgehen oder im
Zusammenhang mit dieser entstehen, ist nicht Aufgabe der Gesellschaft. Im Rahmen des Sat
zungszwecks darf die Gesellschaft derartige Projekte jedoch ideell begleiten und unterstützen.
Die Gesellschaft nimmt nicht am allgemeinen Markt teil.

1.4 Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet sind, den Unternehmenszweck
unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

1.5 Die Gesellschafter*innen sind verpflichtet, die in diesem § 1 genannten Ziele und Aufgaben der
Gesellschaft in vertrauensvoller und enger Zusammenarbeit nach Kräften zu fördern.

§ 2 Dauer, Geschäftsjahr

2.1 Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich auf die Erfüllung der in § 1.3 genannten Aufgaben befris
tet, wobei die Auflösung automatisch zum Beginn des übernächsten Geschäftsjahres eintritt,
das auf das Geschäftsjahr folgt, in welchem die Abschlussausstellung der IBA endet. Die Gesell
schafter*innen können eine Fortsetzung der Gesellschaft über den Zeitpunkt gemäß Satz 1 hin

aus beschließen.

2.2 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr bis
zum 31.12. ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzig-
tausend) und ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je EUR 1,00 (lfd. Nr.
1—25.000).

3.2 Von diesem Stammkapital übernehmen die Gründungsgesellschafter*innen:

3.2.1 Die Landeshauptstadt München (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 15.844 Ge
schäftsanteile in Höhe von nominal jeweils EUR 1 (Geschäftsanteile lfd. Nr. 1 bis ein
schließlich Nr. 15.844),

3.2.2 Der Europäische Metropolregion München e.V. 352 Geschäftsanteile in Höhe von
nominal jeweils EUR 1 (Geschäftsanteile lfd. Nr.1~845 bis einschließlich Nr. 16.196),
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3.2.3 Der Landkreis München (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 3.521 Geschäftsan
teile in Höhe von nominal jeweils EUR 1 (Geschäftsanteile lfd. Nr. 16.197 bis ein
schließlich Nr. 19.717).

3.2.4 Der Landkreis Freising 1 (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 1.761 Geschäftsan
teile in Höhe von nominal jeweils EUR 1 (Geschäftsanteile lfd. Nr. 19.718 bis ein
schließlich Nr. 21.478)

3.2.5 Die Stadt Augsburg (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 1.761 Geschäftsanteile in
Höhe von nominal jeweils EUR 1 (Geschäftsanteile lfd. Nr. 21.479 bis einschließlich
Nr. 23.239)

3.2.6 Die Stadt Ingolstadt (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 1.761 Geschäftsanteile in
Höhe von nominal jeweils EUR 1 (Geschäftsanteile lfd. Nr. 23.240 bis einschließlich
Nr. 25.000)

3.3 Die übernommenen Geschäftsanteile sind jeweils zum Nennbetrag in Geld zu leisten und zwar
in voller Höhe sofort.

3.4 Mehrere Geschäftsanteile eines/r Gesellschafters*in können durch Gesellschafterbeschluss
unter Zustimmung des/r betroffenen Gesellschafters*in zu einem einheitlichen Geschäftsanteil
zusammengelegt werden.

§ 4 Gesellschafter*innen und Gesellschafterbeiträge

4.1 Die Aufnahme weiterer Gesellschafter*innen über die in § 3.2 genannten Gesellschafter*innen
hinaus ist nach einem zustimmenden Gesellschafterbeschluss gemäß § 11.10 möglich. Gesell
schafter*in kann nur eine Gebietskörperschaft einschließlich regionaler Planungsverbände als

Körperschaft des öffentlichen Rechts sein, die

4.1.1 den Beitritt gegenüber der Gesellschaft schriftlich beantragt,

4.1.2 Geschäftsanteile in Höhe von

(a) mindestens 1,00-4,00 % am Stammkapital der Gesellschaft oder

(b) mindestens 5,00 % am Stammkapital der Gesellschaft oder

(c) ein Vielfaches von 5,00% am Stammkapital der Gesellschaft übernimmt,

4.1.3 sich in dem Antrag nach § 4.1.1 verpflichtet, eine operative Trägerschaft innerhalb
der Gesellschaft zu übernehmen, das heißt regelmäßig einen aktiven Beitrag zur IBA
Metropolregion München im Rahmen des in § 1.3ff genannten Unternehmensge
genstandes zu leisten,
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4.1.4 sich in dem Antrag nach § 4.1.1 verpflichtet, in Abstimmung mit den Geselischaf
tern*innen und im selben Verhältnis wie ein vergleichbarer bereits bei Gründung

beigetretener Gesellschafter eine jährliche Einzahlung zur Deckung der Betriebskos
ten der Gesellschaft mindestens bis zu dem Geschäftsjahr, in welchem die Ab
schlussausstellung der IBA endet („Präsentationsjahr“), zu leisten.

Die Gesellschafter*innen können bei einem Gesellschafterbeschluss gemäß § 11.10
zur Aufnahme eines/r neuen Gesellschafters*in, welcher die Kriterien gemäß § 4.1 er
füllt, ihre Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Der wichtige Grund ist vor
der Abstimmung den übrigen Gesellschaftern*innen mitzuteilen.

4.2 Jede*r Gesellschafter*in leistet pro Geschäftsjahr—spätestens beginnend mit dem Geschäfts
jahr 2024 — einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Der Betriebskostenzuschuss wird in bar
und als freiwillige Zuzahlungen oder Einzahlung in die freie Kapitalrücklage, somit nicht mit
Darlehenscharakter, jeweils innerhalb der ersten 14 Tage des laufenden Geschäftsjahrs gezahlt.
Die Gesellschafter*innen haben sich vor der Gründung darauf geeinigt, dass die Einzahlungen
wie aus Anlage 4.2 ersichtlich geleistet werden. Anlage 4.2 gibt insofern die getroffene Verein
barung wieder. Dabei haben die Gesellschafter*innen ihren Einzahlungen zugrunde gelegt,
dass ein Betriebskostenzuschuss eines/r Gesellschafters*in in Höhe von insgesamt EUR 1,5 Mio.
bis zum Ablauf des Präsentationsjahres angesichts eines angenommen Gesamtbudget der Ge
sellschaft von angestrebten EUR 30,0 Mio. bis zum Ablauf des Präsentationsjahres, einer Betei
ligung des/r Gesellschafters*in in Höhe von 5% am Stammkapital der Gesellschaft im Präsenta
tionsjahr entsprechen soll. Die in der Anlage 4.2 blau gekennzeichneten Beträge sind von den
Gesellschaftern in jedem Fall zu leisten. Die Gesellschafter*innen werden spätestens im Prä
sentationsjahr entscheiden, ob auch die in der Anlage 4.2 grün gekennzeichneten Beträge zu
leisten sind. Die Gesellschafter*innen werden in einem solchen Beschluss auch entscheiden,
welche Veränderungen sich aus den Einzahlungsverpflichtungen in den Folgegeschäftsjahren
nach dem Präsentationsjahr an den Geschäftsanteilen, der Anzahl der Aufsichtsratsmandate
und der Stimmrechte je Gesellschafter*in in der Gesellschafterversammlung ergeben. Die Ge
sellschafter*innen verpflichten sich, an solchen beschlossenen Veränderungen gemäß vorste

hendem Satz mitzuwirken. Jedem/r Gesellschafter*in steht es frei, die in Anlage 4.2 grün hin
terlegte Beträge in den dafür vorgesehenen Geschäftsjahren freiwillig zu leisten oder auch die
in Anlage 4.2 blau markierten Pflichtbeiträge zu einem früheren als dort genannten Zeitpunkt
zu leisten. Die Gesellschafter*innen können Veränderungen der Einzahlungsverpflichtungen
nur einstimmig beschließen gemäß § 11.7 in Verbindung mit § 12.7 und sodann diese Verän
derungen durch Auswechslung der Anlage 4.2 dokumentieren. Eine Änderung dieses Gesell
schaftsvertrags ist damit nicht verbunden.

Eine Nachschusspflicht im Sinne von § 26ff GmbHG ist ausgeschlossen.

Bei der vorgenannten Regelung in Ziff. 4.2 handelt es sich nicht um einen korporativen Sat
zungsbestandteil und die genannten Verpflichtungen der Gesellschafter sind schuldrechtlicher
Natur.
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§ 5 Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

(a) die Gesellschafterversammlung,

(b) der Aufsichtsrat,

(c) die Geschäftsführung und

(d) das Kuratorium.

§ 6 Geschäftsführung, Vertretung

6.1 Die Gesellschaft hat eine*n oder mehrere Geschäftsführer*innen (zusammen „Geschäftsfüh
rung“). Ist nur ein*e Geschäftsführer*in bestellt, so vertritt er/sie die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer*innen bestellt, so vertritt jede*r Geschäftsführer*in die Gesellschaft
gemeinsam mit einem/r anderen Geschäftsführer*in oder einem/r Prokurist*in.

6.2 Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Geschäftsführerfl*innen Einzelvertretungsbefugnis
und/oder allgemein oder für den Einzelfall Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2
BGB erteilen.

6.3 Die Gesellschaft soll zwei Geschäftsführer*innen haben, wobei in diesem Fall jede*r der Ge
schäftsführer*innen die Leitung eines speziellen Ressorts übernimmt. Ein*e Geschäftsfüh
rer*in soll die Leitung des kaufmännischen Ressorts übernehmen (Chief Operating Officer —

nachfolgend der „COO“) und ein*e weitere*r Geschäftsführer*in die inhaltlich kreative Leitung
der IBA (Chief Creative Officer — nachfolgend der „CCC“ oder „Kurator*ini~). Der/Die Kurator*in
ist der/die Sprecher*in der Geschäftsführung und übernimmt zugleich den Vorsitz des Kurato
riums. Die Leitungsaufgabe für ein bestimmtes Ressort entbindet die Geschäftsführer*innen
nicht von ihren gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Pflichten in Bezug auf die Ge
schäftsführung der gesamten Gesellschaft. Eine Geschlechterparität bei der Bestellung der Ge
schäftsfü hrung wird angestrebt.

6.4 Die Geschäftsführung bedarf im lnnenverhältnis der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats
für Rechtsgeschäfte, die in einer vom Aufsichtsrat festgelegten Geschäftsordnung für die Ge
schäftsführung genannt sind. Die Geschäftsordnung und die darin genannten zustimmungs
pflichten Geschäfte sind keine satzungsmäßigen Bestandteile des Gesellschaftsvertrages, son
dern interne, bindende Richtlinien für die Geschäftsführung und - soweit bestellt — für Proku
risten*innen. Die Geschäftsordnung kann daher durch Aufsichtsratsbeschluss jederzeit aufge

hoben, geändert oder ergänzt werden.

6.5 Die Geschäftsführung entscheidet gemeinsam über die Aufnahme von Projektvorschlägen,
welche von Gesellschaftern*innen oder Teilnehmern*innen der IBA-Abteilung des EMM e.V.,
an die Gesellschaft unter detaillierter Beschreibung der Projektidee herangetragen wurden, in
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das IBA-Netz. Die Akkreditierung von Projektvorschlägen aus dem IBA-Netz als IBA-Projekt liegt
nach dem weiteren dafür zu entwickelnden Qualifizierungsverfahren und auf Vorschlag des Ku
ratoriums hin in der Kompetenz des Aufsichtsrats und wird auf der Grundlage der dafür von
Aufsichtsrat und Kuratorium erarbeiteten Exzellenzkriterien getroffen.

6.6 Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft unter Beachtung betriebswirtschaft
licher Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie in Über
einstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, diesem Gesellschaftsvertrag, den Beschlüs
sen der Gesellschafter*innen, des Aufsichtsrats und des Kuratoriums, den Dienstverträgen so
wie insbesondere in Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und
der darin enthaltenen Liste zustimmungspflichtiger Geschäfte.

6.7 Vorstehende Regelungen gelten im Fall der Liquidation auch für die Liquidatoren*innen.

6.8 Die Geschäftsführung stellt vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen zweijährigen Ge
schäfts- und Wirtschaftsplan auf und legt der Wirtschaftsführung der Gesellschaft eine mindes
tens fünfjährige — sogenannte mittelfristige — Finanzplanung zugrunde (Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 BayGO) (,‚Wirtschaftsplan“). Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan und einem
Vermögensplan (einschließlich Investitionsplan und Personalplan). Dabei hat der Wirtschafts
plan für jedes Geschäftsjahr den jeweiligen Betriebskostenzuschuss der Gesellschafter*innen
zu berücksichtigen. Der Wirtschaftsplan ist durch einen Erläuterungsbericht der Geschäftsfüh
rung und einen Überblick geplanter wesentlicher Investitionen für jeweils die nächsten 24 Mo
nate zu ergänzen. Auf wesentliche Abweichungen in einem Wirtschaftsplan für ein Geschäfts
jahr zu einem Geschäftsjahr, welches bereits Gegenstand des vorangegangenen Wirtschafts
plans war, ist gesondert hinzuweisen. Der Wirtschaftsplan hat außerdem auf Abweichungen zu
vorangegangenen Wirtschaftsplänen hinzuweisen und diese Abweichungen zu erläutern.

§ 7 Zusammensetzung und innere Ordnung des Aufsichtsrats

7.1 Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat maximal 20 Mitglieder. Jede*r Ge
sellschafter*in, der/die mindestens 5% des Stammkapitals hält, entsendet mindestens ein Mit

glied des Aufsichtsrats. Gesellschafter*innen, deren Beteiligung am Stammkapital 5% über
steigt, entsenden pro weitere volle 5%-Punkte am Stammkapital ein weiteres Aufsichtsratsmit
glied, somit bei einer Beteiligung von 10% 2 Aufsichtsratsmitglieder, usw. Gesellschafter*innen,
die weniger als 5% des Stammkapitals halten, können gemeinsam mit einem oder mehreren
anderen Gesellschaftern*innen, welche ebenfalls weniger als 5% des Stammkapitals halten,
pro 5% des Stammkapitals ein Mitglied entsenden, wenn sie gemeinsam die 5%-Schwelle oder
ein Vielfaches davon erreichen. Aufsichtsratsposten, welche auf der Grundlage der vorstehen
den Regelung, nicht besetzt werden, bleiben unbesetzt.

7.2 Abweichend von der Regelung in Ziffer 7.1 haben sich die Gesellschafter*innen für den Zeit
raum bis zum Beitritt wenigstens eines/r weiteren Gesellschafters*in auf eine Entsendung und
die Verteilung der Aufsichtsratsmitglieder sowie die Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder ge
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einigt, die zu lnformationszwecken in Anlage 7.2 beigefügt ist. Anlage 7.2 und die darin darge
stellte Verteilung der Aufsichtsräte sind keine satzungsmäßigen Bestandteile des Gesellschafts
vertrages.

7.3 Endet die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitglieds nicht durch Widerruf der Entsendung oder Nie
derlegung, endet sie mit dem Schluss der nächsten Gesellschafterversammlung jeweils nach
einer Kommunalwahl in Bayern, somit erstmalig zum Schluss der Gesellschafterversammlung,
die auf die Kommunalwahl 2026 folgt. Erneute Entsendung ist zulässig. Jedes Mitglied des Auf
sichtsrats kann auch ohne wichtigen Grund sein Amt durch schriftliche Mitteilung mit sofortiger
Wirkung an die Gesellschaft niederlegen. Das Aufsichtsratsmitglied hat sein Amt niederzulegen,
wenn der/die ihn entsendende Gesellschafter*in aus der Gesellschaft ausscheidet oder er/sie
aus dem kommunalen Amt, welches Grundlage seiner/ihrer Entsendung ist, ausscheidet. Schei
det ein Mitglied des Aufsichtsrats vor Ablauf der Amtszeit aus, so wird für den Rest seiner Amts
zeit unverzüglich ein*e Nachfolger*in nach Maßgabe von § 7.1 bzw. 7.2 entsandt.

7.4 Der Vorsitz im Aufsichtsrat steht bis zum Ende der Amtszeit des ersten Aufsichtsrats gemäß

§ 7.3 S. 1 einem von der Landeshauptstadt München entsandten und zum/r Vorsitzenden be
stimmten Aufsichtsratsmitglied zu. Der Aufsichtsrat wählt anschließend und fürjeweils drei Ka
lenderjahre aus seiner Mitte den/die Vorsitzende*n.

7.5 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine*n Stellvertreter*in des/r Vorsitzenden zunächst
bis zum Ende der Amtszeit des ersten Aufsichtsrats gemäß § 7.3 5. 1 und anschließend für je
weils drei Kalenderjahre, wobei der/die Stellvertreter*in und der/die Vorsitzende nicht von
demselben Gesellschafter*in entsandt sein dürfen. Der/Die Aufsichtsratsvorsitzende und
sein/ihr Stellvertreter*in können sich bei der Wahrnehmung ihrer in der Satzung festgelegten
Funktionen im Übrigen von Dritten nicht vertreten lassen.

7.6 Der Aufsichtsrat kann sich bezüglich seiner inneren Ordnung und seiner Verfahrensweise eine
Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung kann keine diesem Gesellschaftsvertrag wi
dersprechende Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats begründen. Die Aufsichtsratsmitglieder
sind bezüglich ihrer Tätigkeit als Aufsichtsrat zur Vertraulichkeit verpflichtet. Es ist den Auf
sichtsratsmitgliedern jedoch ausdrücklich gestattet, den Gesellschaftern und deren Gremien
(z.B. Stadtrat) aus der Arbeit des Aufsichtsrats zu berichten und über anstehende Aufsichtsrats
sitzungen und -entscheidungen vorab zu informieren.

7.7 Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine angemessene Vergütung für seine Tätigkeit, wobei
der/die Vorsitzende das Doppelte und der/die stellvertretende Vorsitzende das 1,5fache der
Vergütung erhalten sollen. Die Höhe der Vergütung wird durch die Gesellschafterversammlung
bestimmt. Für Reisen im Interesse der Gesellschaft erhalten die Mitglieder von der Gesellschaft
Auslagen und Reisekosten im angemessenen Rahmen. Für die Vergütung und die Auslagen
nach dieser Ziffer gelten die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

7.8 Auf den Aufsichtsrat finden nur die in diesem Vertrag niedergelegten Regelungen Anwendung,
nicht § 52 Abs. 1 GmbHG und die dort genannten aktienrechtlichen Bestimmungen.
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§ 8 Aufgaben des Aufsichtsrats

8.1 Der Prüfung durch den Aufsichtsrat bedürfen vor der Vorlage an die Geseilschafterversamm
1 u ng:

8.1.1 Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag für die Verwendung des Bi
lanzgewinns sowie der Vorschlag über die Entlastung der Geschäftsführung;

8.1.2 der Wirtschaftsplan und die mittelfristige Finanzplanung.

8.2 Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge
schäftsführung, die Einhaltung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaft und berät die Ge
schäftsführung. Dabei wird der Aufsichtsrat insbesondere auch prüfen, dass die Ansätze der
Geschäftsführung im Wirtschaftsplan zur Deckung der voraussichtlichen Kosten der Gesell
schaft im Zeitraum des Wirtschaftsplans durch die Betriebskostenzuschüsse und sonstige Fi
nanzmittel plausibel sind.

8.3 Dem Aufsichtsrat obliegt die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer*innen ein
schließlich etwaiger Befreiungen von § 181 Alt. 2 BGB und Erteilung von Einzelvertretungsbe
fugnissen sowie Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsfüh
rern*innen. Abweichend von Satz 1 stehen diese Befugnisse zur Erstbestellung von Geschäfts
führer*innen bei der Gründung der Gesellschaft den Gründungsgesellschafter*innen im Be

schlusswege zu.

8.4 Der Aufsichtsrat entscheidet über und ist zuständig für die Geltendmachung von Ersatzansprü
chen der Gesellschaft gegen die Geschäftsführung.

8.5 Der Aufsichtsrat entscheidet über die Akkreditierung von Projektvorschlägen als IBA-Projekte
aus dem IBA-Netz.

8.6 Der Aufsichtsrat entscheidet über die Bestellung des/r Abschlussprüfers*in.

8.7 Der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats im lnnenverhältnis unterliegen die Geschäfte der
Geschäftsführung gemäß § 6.4. Der Aufsichtsrat kann seine Zustimmung für bestimmte Hand
lungen allgemein erteilen.

8.8 In zustimmungsbedürftigen Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, kann die Geschäfts
führung im Einvernehmen mit dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder des/der Stellver
treter*in die notwendigen Maßnahmen treffen, wenn die Zustimmung des Aufsichtsrats nicht

rechtzeitig eingeholt werden kann. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind unverzüglich schriftlich
zu unterrichten.
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§ 9 Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats

9.1 Sitzungen des Aufsichtsrats werden von dem/der Aufsichtsratsvorsitzenden oder im Fall der
Verhinderung des/der Aufsichtsratsvorsitzenden von dessen/deren Stellvertreter*in einberu
fen. Der/Die Aufsichtsratsvorsitzende oder sein*e/ihr*e Stellvertreter*in können die Ge
schäftsführung beauftragen, die Aufsichtsratssitzung in seinem/ihren Namen einzuberufen.
Eine Sitzung des Aufsichtsrats ist auch auf Verlangen von mindestens zwei seiner Mitglieder
oder auf Verlangen von mindestens einem/r Geschäftsführer*in einzuberufen.

9.2 Der Aufsichtsrat soll mindestens einmal pro Halbjahr des Geschäftsjahres der Gesellschaft eine
Sitzung abhalten.

9.3 Die Geschäftsführung nimmt grundsätzlich beratend an jeder Aufsichtsratssitzung teil. Die Ge
schäftsführung berichtet gegenüber dem Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung über die wirt
schaftliche Lage der Gesellschaft sowie über den Vollzug des Wirtschaftsplans (~ 6.8). Der/Die
Kurator*in berichtet gegenüber dem Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung über die Entwick

lung und Zukunftsplanung der IBA Metropolregion München sowie über den Inhalt der seit der
letzten Aufsichtsratssitzung statt gefundenen Kuratoriumssitzungen und Beschlüsse des Kura
toriums (~ 13). Der Aufsichtsrat ist berechtigt auch außerhalb einer Aufsichtsratssitzung jeder
zeit von der Geschäftsführung einen mündlichen, schriftlichen (~ 126 BGB) oder textlichen

(~‘ 126 b BGB) Bericht im Sinne von § 9.3 Satz 2 und § 9.3 Satz 3 zu verlangen.

9.4 Die Einberufung hat schriftlich (~ 126 BGB) z.B. per Brief oder in Textform (~‘ 126 b BGB) z.B.
per E-Mail und unter Vorlage der Tagesordnung einschließlich der Beschlussanträge und Erläu
terungen hierzu zu erfolgen. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt mit der
Absendung der Einberufung. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist abgekürzt werden,
nicht jedoch auf eine Frist von unter drei Bankarbeitstagen am Sitz der Gesellschaft. Bei der
Berechnung der vorstehenden Fristen werden der Tag der Absendung und der Tag der Ver
sammlung nicht mitgerechnet.

9.5 Die Aufsichtsratssitzungen finden nach Maßgabe der Einberufung am Sitz der Gesellschaft statt.
Ein anderer Versammlungsort kann nur mit Zustimmung der Mehrheit der Aufsichtsratsmitglie
der bestimmt werden.

9.6 Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats können dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen,
dass sie ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats unbeschadet der Regelungen in den §~ 52
GmbHG und 108 Abs. 3 AktG ermächtigen, an ihrer Stelle das Stimmrecht auszuüben. Die
Stimmrechtsübertragung ist in die Sitzungsniederschrift aufzunehmen. Die Ausübung des
Stimmrechts durch Stimmboten (entsprechend § 108 Abs. 3 AktG) ist stets zulässig.

9.7 Die Leitung der Aufsichtsratssitzung übernimmt der/die Aufsichtsratsvorsitzende, bei Verhin
derung des/der Aufsichtsratsvorsitzenden dessen/deren Stellvertreter*in.

9.8 Der Aufsichtsrat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit
nicht das Gesetz zwingend oder dieser Gesellschaftsvertrag eine andere Mehrheit vorsehen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied hat eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene
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Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Folgende Beschlussgegenstände
bedürfen einer Mehrheit von mindestens 75% der Stimmen des Aufsichtsrats:

9.8.1 Änderungen der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung gemäß § 6.4,

9.8.2 Beschlüsse über die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern*innen sowie
etwaiger Befreiungen von § 181 Alt. 2 BGB und Erteilung von Einzelvertretungsbefug
nissen sowie Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Ge
schäftsführern*innen gemäß § 8.3

9.8.3 Akkreditierung von Projektvorschlägen als IBA-Projekte aus dem IBA-Netz gemäß
§8.5.

9.9 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und min
destens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der/die Aufsichtsratsvorsitzende oder dessen/ihr
Stellvertreter*in an der Sitzung teilnehmen. Ist der Aufsichtsrat nicht beschlussfähig, so ist un

verzüglich unter Wahrung einer Frist von einer Woche eine neue Aufsichtsratssitzung einzube
rufen, die dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Aufsichtsratsmitglieder be
schlussfähig ist. Darauf ist in der Einberufung dieser Aufsichtsratssitzung hinzuweisen.

9.10 Zu Beginn jeder Aufsichtsratssitzung wird durch die Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder ein*e
Protokollführer*in bestimmt, der/die über die Verhandlungen und Beschlüsse zu Beweiszwe

cken eine Niederschrift anfertigt. Die Niederschrift ist den Aufsichtsratsmitgliedern innerhalb
von zwei Wochen nach der Aufsichtsratssitzung zur Verfügung zu stellen. § 10.1 letzter Satz gilt
entsprechend. Der Inhalt der Niederschrift gilt als von einem Aufsichtsratsmitglied genehmigt,
wenn er der Richtigkeit nicht binnen einem Monat seit Zugang unter Angabe von Gründen der
Gesellschaft gegenüber widerspricht. Der Widerspruch hat schriftlich zu erfolgen. Zur Wahrung
der Schriftform genügt eine Übermittlung per Telefax oder die Übermittlung eines PDF-Doku
ments per E-Mail.

§ 10 Beschlussfassung außerhalb von Aufsichtsratssitzungen

10.1 Beschlüsse des Aufsichtsrats können auch außerhalb von Aufsichtsratssitzung gefasst werden,
wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung in einem solchen Verfahren und der Art
des Verfahrens ausdrücklich widerspricht. Eine Beschlussfassung außerhalb einer Aufsichtsrats
sitzung kann insbesondere per Brief, Telefax, E-Mail, Telefon-, Videokonferenz oder Online
Chat-Verfahren oder in Kombination einer der vorgenannten Verfahren stattfinden.

10.2 Die Beschlussfassung außerhalb einer Aufsichtsratssitzung kann von dem/r Aufsichtsratsvorsit
zenden, oder einem/r Geschäftsführer*in durch Aufforderung zur Beschlussfassung an alle Auf
sichtsratsmitglieder eingeleitet werden. Eine solche Beschlussfassung ist durch den/die Auf
sichtsratsvorsitzende*n einzuleiten, wenn dies mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder verlan

gen. Die Aufforderung hat den oder die Beschlussanträge zu bezeichnen. DerAufforderung sind
die für den Beschlussgegenstand relevanten Unterlagen beizufügen. Die Aufforderung hat
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schriftlich zu erfolgen. Zur Wahrung der Schriftform genügt eine Übermittlung per Telefax oder
die Übermittlung per E-Mail.

10.3 Im Fall des Verfahrens per Telefon-, Videokonferenz oder Online-Chat-Verfahren sind der Auf
forderung auch die vollständigen Zugangsdaten für ein solches Verfahren beizufügen.

10.4 Im Fall eines Verfahrens in Schriftform (~ 126 BGB) oder Textform (~ 126 b BGB) hat die Auf
forderung auch die Frist festzulegen, bis zu deren Ablauf die Stimmabgabe durch die Aufsichts
ratsmitglieder erfolgen soll; die Frist muss mindestens eine Woche ab Zugang der Aufforderung
betragen und die Aufforderung muss ferner die Adresse, Nummer oder E-Mail-Adresse des
Auffordernden bezeichnen, unter der Stimmabgaben gemacht werden können. Die Stimmab
gabe hat gegenüber demjenigen/derjenigen Geschäftsführer*in bzw. Aufsichtsratsmitglied,
der/die die Aufforderung zur Beschlussfassung erklärt hat, unter der in der Aufforderung be
zeichneten Adresse, Nummer oder E-Mail-Adresse zu erfolgen. Für die Form der Stimmabgabe
gelten die letzten beiden Sätze der~ 10.2 entsprechend.

10.5 § 9.3 gilt für die Beschlussfassung außerhalb von Aufsichtsratssitzungen entsprechend.

10.6 Über Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Aufsichtsratssitzungen gefasst werden,
hat der/die zur Beschlussfassung Auffordernde zu Beweiszwecken eine Niederschrift anzufer
tigen. Die Niederschrift ist den Aufsichtsratsmitgliedern innerhalb von einer Woche nach der
Beschlussfassung zur Verfügung zu stellen. § 10.2 letzter Satz gilt entsprechend. Der Inhalt der
Niederschrift gilt als von einem Aufsichtsratsmitglied genehmigt, wenn er der Richtigkeit nicht
binnen zwei Wochen seit Zugang unter Angabe von Gründen der Gesellschaft gegenüber wi
derspricht. Für die Form des Widerspruchs gelten die letzten beiden Sätze des § 9.10 entspre
chend.

§ 11 Aufgaben der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung beschließt unter Beachtung der Regelungen in diesem Vertrag insbe
sondere über:

11.1 Änderung des Gesellschaftsvertrags;

11.2 Feststellung des Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr und die Ergebnisverwen
dung;

11.3 Entlastung des Aufsichtsrates;

11.4 Entlastung der Geschäftsführung;

11.5 Besetzung und Entlastung des Kuratoriums;

11.6 den von der Geschäftsführung nach Prüfung durch den Aufsichtsrat vorzulegenden Wirt
schaftsplan und die mittelfristige Finanzplanung (~ 6.8);
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11.7 Veränderung von Einzahlungsverpflichtungen der Gesellschafter und über die Einzahlung von
Betriebskostenzuschüssen in den Folgejahren des Präsentationsjahres (~ 4.2)

11.8 Teilung von Geschäftsanteilen;

11.9 Einziehung von Geschäftsanteilen;

11.10 Aufnahme von Gesellschaftern*innen sowie die Zustimmung zu Verfügungen über Geschäfts
anteile gemäß § 17;

11.11 Gründung, Erwerb und Veräußerung anderer Unternehmen oder Beteiligungen an solchen so
wie die Einrichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen;

11.12 Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige;

11.13 Vornahme von Umwandlungsmaßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz;

11.14 Veräußerung des Unternehmens im Ganzen oder in wesentlichen Teilen;

11.15 Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Unternehmensverträgen;

11.16 Auflösung der Gesellschaft und Bestellung von Liquidatoren*innen;

11.17 Fortsetzung der Gesellschaft über den Zeitpunkt der automatischen Auflösung (~ 2.1) hinaus;

11.18 Zustimmung zu Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksglei
chen Rechten der Gesellschaft sowie damit zusammenhängende Verpflichtungsgeschäfte;

11.19 Zustimmung zur Gewährung von Darlehen, Gewährung von Sicherheiten jeder Art, Übernahme
von Bürgschaften oder Garantien sowie fremden Verbindlichkeiten, die Erklärung von Schuld-
beitritten;

11.20 die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Mitglieder des Aufsichtsrats
oder gegen Gesellschafter*innen~

§ 12 Einberufung und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

12.1 Die Gesellschafterversammlungen werden von mindestens einem Mitglied der Geschäftsfüh
rung (auch bei Bestellung mehrerer) einberufen. Für die Einberufung der Gesellschafterver
sammlung gilt § 9.4 entsprechend. Gesellschafter*innen, die alleine oder zusammen mindes
tens 10 % des Stammkapitals halten, haben das Recht, die Einberufung einer Gesellschafter
versammlung zu verlangen.
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12.2 Die Gesellschafterversammlungen finden nach Maßgabe der Einberufung am Sitz der Gesell
schaft statt. Ein anderer Versammlungsort kann nur mit Zustimmung aller Gesellschafter*innen
bestimmt werden.

12.3 Die Leitung der Gesellschafterversammlung übernimmt der/die Aufsichtsratsvorsitzende, bei
Verhinderung des/der Aufsichtsratsvorsitzenden dessen/deren Stellvertreter*in.

12.4 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist
und mindestens 75% der Stimmen der Gesellschafter*innen anwesend oder vertreten sind, Ist
die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist unverzüglich unter Wahrung einer
Frist von einer Woche eine neue Gesellschafterversammlung einzuberufen, die dann ohne
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Gesellschafter*innen beschlussfähig ist. Darauf ist in
der Einberufung dieser Gesellschafterversammlung hinzuweisen. Für die Einberufung gilt § 9.4
entsprechend.

12.5 Soweit das Gesetz nicht zwingend eine notarielle Beurkundung vorschreibt, wird in jeder Ge
sellschafterversammlung durch Gesellschafterbeschluss ein*e Protokollführer*in bestimmt,
der über die Verhandlungen und Beschlüsse zu Beweiszwecken eine Niederschrift anfertigt. Für
die Niederschrift gilt § 9.10 entsprechend.

12.6 Eine Beteiligung von je EUR 1,00 (in Worten: einem Euro) am Stammkapital der Gesellschaft
gewährt eine Stimme. Jede*r Gesellschafter*in kann sein/ihr Stimmrecht für die von ihm/ihr
gehaltenen Geschäftsanteile nur einheitlich ausüben.

12.7 Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen
gefasst, soweit nicht das Gesetz zwingend oder dieser Gesellschaftsvertrag eine andere Mehr
heit vorsehen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Enthaltungen gelten als
nicht abgegebene Stimmen. Gesellschafterbeschlüsse gemäß § 11.1 (vorbehaltlich des nach
folgenden Satzes) und gemäß § 11.7 bis einschließlich § 11.20 müssen einstimmig im Sinne ei
ner Allstimmigkeit gefasst werden. Gesellschafterbeschlüsse gemäß § 11.1 bedürfen einer
Mehrheit von mindestens 75% der abgegebenen, gültigen Stimmen soweit es sich um reine
Fassungsänderungen (im Sinne von § 179 AktG) oder um systemgerechte Anpassungen in Folge
des Beitritts oder des Austritts von Gesellschaftern *innen handelt.

12.8 Gesellschafterbeschlüsse können auch außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst
werden. § 10 gilt entsprechend.

12.9 Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten gerichtlich ange
fochten werden. Die Frist beginnt mit dem Tag des Zugangs der Niederschrift, in dem der an
gefochtene Beschluss niedergelegt ist.

§ 13 Kuratorium

13.1 Die Gesellschaft hat ein Kuratorium.
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13.2 Das Kuratorium setzt sich zusammen aus dem/der Kurator*in und bis zu 12 geeigneten Mitglie
dern. Mitglieder des Kuratoriums sollen über Expertise in wenigstens zwei der nachfolgenden
Bereiche verfügen: Durchführung/Begleitung von Internationalen Bauaustellungen, großräum
lichen interkommunalen Projekten oder Planungen, Sonderformate der Stadt- und Regional-
entwicklung, internationale Kulturevents, Mobilitätskonzepte, Klima- und Naturschutz, Land
schafts- und Heimatpflege, Wissenschaft und Forschung, Architektur, Infrastruktur. Mitglieder
des Kuratoriums sollen nicht in einem Organ-, oder Bestellungs- oder Arbeitsverhältnis zu ei
nem/r Gesellschafter*in stehen und sollen kein gewähltes kommunales Amt bei einem/r Ge
sellschafter*in ausüben. Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Kuratoriums sollen den Mit

telpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit außerhalb der Metropolregion München haben. Mindes
tens die Hälfte der Mitglieder des Kuratoriums sollen Frauen sein.

13.3 Die Mitglieder des Kuratoriums werden durch Beschluss der Gesellschafter*innen gemäß

§ 11.5 berufen und abberufen. Im Übrigen endet die Amtszeit der Mitglieder des Kuratoriums
5 Jahre nach dem Amtsantritt. Erneute Entsendung bzw. Wiederberufung sind zulässig. Schei
det ein Mitglied des Kuratoriums vor Ablauf der Amtszeit aus, so wird von den Gesellschaf
tern*innen für den Rest seiner/ihrer Amtszeit ein*e Nachfolger*in berufen.

13.4 Der/Die Kurator*in (~ 6.3) übernimmt den Vorsitz des Kuratoriums. Das Kuratorium wählt aus
seiner Mitte eine*n stellvertretende*n Vorsitzende*n des Kuratoriums.

13.5 Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für das Kuratorium erlassen.

13.6 Das Kuratorium berät die Organe der Gesellschaft zur inhaltlich kreativen Konzeption und
Durchführung der IBA Metropolregion München unter Berücksichtigung des Gegenstands des
Unternehmens gemäß § 1.3. Das Kuratorium berät die Organe insbesondere zu

13.6.1 den grundlegenden Fragen der Konzeption der IBA Metropolregion München;

13.6.2 grundlegenden Entscheidungen der Geschäftsführung und der Gesellschaft, welche
die kreative, wissenschaftliche und inhaltliche Gestaltung der IBA Metropolregion
München betreffen; dies betrifft auch die Beratung zum Verfahren, um Projektvor
schläge in das IBA-Netz aufzunehmen;

13.6.3 der Auswahl möglicher und Auszeichnung von Projektvorschlägen des IBA-Netzes zu
IBA-Projekten;

13.6.4 Aktivitäten der Gesellschaft in Bezug auf die Begleitung der IBA-Projekte;

13.6.5 der Vermittlung der IBA-Ziele in der Öffentlichkeit;

13.6.6 Vereinbarungen der Gesellschaft mit einer Gebietskörperschaft oder einem Dritten
im Zusammenhang mit einem IBA-Projekt oder mehreren IBA-Projekten;

13.6.7 Akquisition und Annahme von Fördergeldern, Spenden oder ähnlichen Leistungen
Dritter;
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13.6.8 der Auswahl und Beauftragung von Fachleuten (z.B. Architekten*innen, Stadtpla
ner*innen, Wissenschaftler*innen, Künstler*innen) durch die Gesellschaft;

13.6.9 der Kooperation mit externen Forschungseinrichtungen, Beratern*innen und Unter
nehmen~,

13.7 Das Kuratorium schlägt dem Aufsichtsrat Exzellenzkriterien für die Entscheidungen des Auf
sichtsrats über IBA-Projekte vor und stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab. Der Aufsichtsrat
beschließt die Exzellenzkriterien.

13.8 Das Kuratorium schlägt dem Aufsichtsrat durch Beschluss mit einfacher Mehrheit Projektvor
schläge aus dem IBA-Netzwerk vor, damit der Aufsichtsrat beschließt, ob diese Projektvor
schläge als IBA-Projekt akkreditiert werden sollen.

13.9 Das Kuratorium wird von dem/der Kurator*in nach Bedarf, mindestens jedoch einmal pro Halb
jahr des Geschäftsjahres der Gesellschaft zu einer Sitzung einberufen. Für Sitzungen des Kura
toriums und die Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung gelten die §~ 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.10
Satz 1 bis 3 sowie die §~ 10.1 bis 10.4, 10.6 Satz 1 bis 3 entsprechend. Der/Die Kurator*in über
nimmt die inhaltliche Vorbereitung, den Vorsitz und die Leitung einer Kuratoriumssitzung.
Der/Die Kurator*in informiert das Kuratorium in jeder Kuratoriumssitzung über die wichtigsten
Entwicklungen, welche die inhaltlich kreative Konzeption und Durchführung der IBA Metropo
Iregion München betreffen.

13.10 Zur Vorbereitung seiner Sitzungen und Beschlüsse kann das Kuratorium Arbeitskreise bilden.

13.11 Über die Vergütung der Kuratoriumsmitglieder und die Auslagenerstattung unter Beachtung
des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entscheidet der Aufsichtsrat durch Be
schluss.

§ 14 Kündigung der Gesellschaft

14.1 Um den Erfolg der IBA Metropolregion München als gemeinsames und befristetes Projekt der
Gesellschafter zu gewährleisten, ist während der Laufzeit der IBA Metropolregion München bis
zum Abschluss des Präsentationsjahres die Kündigung eines/r Gesellschafters*in ausgeschlos
sen.

14.2 Jede*r Gesellschafter*in kann seine/ihre Mitgliedschaft in der Gesellschaft mit einer Frist von
3 Monaten zum Ende des auf das Präsentationsjahr nachfolgenden Kalenderjahres kündigen
(ordentliche Kündigung). Unberührt bleibt das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund.

14.3 Die Erklärung der Kündigung hat schriftlich mittels eingeschriebenem Briefs gegenüber der Ge
sellschaft oder persönliche Übergabe der Kündigung an eine*n der Geschäftsführer*innen (auf
keinen Fall jedoch an sich selbst) zu erfolgen. Die Gesellschaft hat die übrigen Gesellschaf
ter*innen unverzüglich über den Erhalt der Kündigungserklärung zu unterrichten.
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14.4 Jede Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des/r
kündigenden Gesellschafters*in zur Folge. Die verbleibenden Gesellschafter*innen können un
ter Ausschluss des/r ausscheidenden Gesellschafters*in und unter Beachtung von § 12.7 die
Einziehung bzw. die Übertragung der Geschäftsanteile des/r ausscheidenden Gesellschaf
ters*in auf die verbleibenden Gesellschafter*innen im Verhältnis ihrer Beteiligung (ohne Be

rücksichtigung des Anteils des/r ausscheidenden Gesellschafters*in) beschließen.

14.5 Das Stimmrecht des/r Gesellschafters*in, der/die die Gesellschaft gekündigt hat, ruht ab dem
Zugang der Kündigungserklärung bei der Gesellschaft.

14.6 Auf den gekündigten Geschäftsanteil ist keine Abfindung geschuldet, weil die Gesellschaft aus
schließlich oder fast ausschließlich aus jährlichen Gesellschaftermitteln finanziert wird, einen
öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge erfüllt und nicht am allgemeinen Wirtschaftsleben
teilnimmt.

§ 15 Jahresabschluss

15.1 Die Geschäftsführung hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einen Jahresabschluss
sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, einen Lagebericht aufzustellen. Der Jahresabschluss
und der Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen, sofern nicht weitergehende gesetzliche Vor
schriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen (Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr.
2 BayGO).

15.2 Im Anhang des Jahresabschlusses sind für die Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichts
rats und des Kuratoriums oder einer ähnlichen Einrichtung jeweils für jede Personengruppe die
für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge gemäß § 285 Nr. 9 Buchst. a des
Handelsgesetzbuchs (HGB) anzugeben. Die Mitglieder der in § 15.2 Satz 1 genannten Organe
sind zur Mitteilung gemäß Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayGO verpflichtet.

§ 16 Ergebnisverwendung

Die Gesellschafter bestimmen unter Beachtung der Vorschriften des § 29 GmbHG über die Verwendung
des Bilanzgewinns bzw. Bilanzverlustes.

§ 17 Abtretung, Teilung und Einziehung von Geschäftsanteilen

17.1 Jede Verfügung (Abtretung, Verpfändung, Belastung) über einen Geschäftsanteil oder einen
Teil davon sowie die Verpflichtung hierzu bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der
Gesellschafterversammlung (~ 11.10). Eine Verfügung über Geschäftsanteile zugunsten eines
Dritten ist nur zulässig, wenn dieser die Kriterien gemäß § 4.1 Satz 2 erfüllt.
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17.2 Eine Einziehung von Geschäftsanteilen kann ohne Zustimmung des/r betroffenen Gesellschaf
ters*in erfolgen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der/Die betroffene Gesellschafter*in kann

bei der Beschlussfassung über die Einziehung nicht mitstimmen. Eine Einziehung mit Zustim
mung des/r betroffenen Gesellschafters*in ist jederzeit möglich.

17.3 Auf den eingezogenen Geschäftsanteil ist keine Abfindung geschuldet, weil die Gesellschaft
ausschließlich oder fast ausschließlich aus jährlichen Gesellschaftermitteln finanziert wird, ei
nen öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge erfüllt und nicht am allgemeinen Wirtschaftsle
ben teilnimmt.

§ 18 Gründungsaufwand

Die mit der notariellen Beurkundung und der Eintragung der Gesellschaft verbundenen Kosten
und Gebühren (Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichtskosten und Bankgebühren) trägt die Ge
sellschaft bis zu maximal EUR 2.500. Einen darüber hinausgehenden Gründungsaufwand tra
gen die Gründungsgesellschafter*innen im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile.

§ 19 Prüfungsrecht

Den Gesellschaftern*innen einschließlich derer Revisionsämter stehen die Rechte aus § 53,
dem Bayerischen Obersten Rechnungshof, und dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsver
band die Rechte aus § 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechtes des
Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG) vom 19. August 1969 (BGBI 1 S.
1273) zu. Die Geschäftsführung ist deshalb verpflichtet, die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 HGrG
genannte Prüfung, Berichterstattung und Übersendung der Prüfungsberichte an die Gesell
schafter*innen zu veranlassen. Die Prüfung gemäß § 53 HGrG hat im Rahmen der Abschluss

prüfung auch die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung zu umfassen. Jedem/r Gesell
schafter*in und dem ihm/ihr überörtlichen Prüfungsorgan stehen darüber hinaus gemäß

Art. 94 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 4 BayGO in Verbindung mit §~ 53, 54 HGrG selbst und unmittelbar die
in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse zu (sog. übersteigendes Prüfungsrecht).

§ 20 Schlussbestimmungen

20.1 Falls einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags unwirksam oder undurchführbar
sind, unwirksam werden oder dieser Gesellschaftsvertrag Lücken enth~lt, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. § 139 BGB wird insofern abbedungen.
Dieser Gesellschaftsvertrag bleibt mit Ausnahme der nichtigen, ungültigen oder rechtsunwirk
samen Klauseln gültig und wirksam, ohne dass eine Partei darlegen und beweisen muss, dass
die Parteien beabsichtigen, den Gesellschaftsvertrag auch ohne die nichtigen, ungültigen oder
rechtsunwirksamen Bestimmungen aufrechtzuerhalten. An Stelle der unwirksamen oder un
durchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist von den Gesellschaftern*innen
eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten
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kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Ge
sellschaftervertrages gewollt hätten, falls sie den Punkt bedacht hätten. Betrifft der Mangel
notwendige Bestandteile des Gesellschaftsvertrages, ist eine solche Regelung nach Maßgabe
des § 53 Abs. 2 GmbHG zu vereinbaren.

20.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaf
tern*innen oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern*innen bedürfen zu ihrer

Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrie
ben ist. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

20.3 Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Gesellschaftsvertrag ist,
soweit kein anderer gesetzlicher Gerichtsstand besteht, der Sitz der Gesellschaft.
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Anlage 4.2 ~zu §4.2 Geseflschaftsvertrag)
Übersicht Ablauf Einzahlungen

Betriebskostenzuschuss ‘3tartphase Phase 2 Phase 3 Phase 4 Präsen- Transformationsphase
~Einzahlungen der tationsjahr
Gesellschafter) Anstoßen und Aktivieren Projekte qualifizieren Projekte urn~e~en Projekte abschließen Verstetigen, überführen

Mio.EUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Landeshauptstadt
München 1 1 1 133 3,.

Landkreis Freising 1‘ - 1,

LandkreisMünchen
StadtAugsburg 1- 13 u 1 -~‚ 1~.
Stadtlngolstadt 13 6 1~ ü1~ 3 3 6
EM~l eV. 6 3. 6 0

lSTGesamtleistung ~ 2,IJ 1‘ L1~ Ll

Summe Summe
Lautzeft Transtormation

4e~0

PLAN späiereres Hinzukommen weirerer Ges e!!schatler
Weitere Gesellscba~er -~ 1

PLAN Gesamtleistung 1,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 30,00



ANLAGE 7.2 ZUM GESELLSCHAFTSVERTRAG

Verteflung der Aufsichtsratssitze

Aufsichtsratssitze LHM Aufsichtsratssitze weitere Gesellschafter

1 Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk 2 Thomas Loderer
Stadtbaurätin Bürgermeister Gemeinde Ottobrunn —

LK München

3 Georg Dunkel 4 Martina Neubauer
Mobilitätsreferent Kreisentwicklung — LK München

5 Paul Bickelbacher 6 Prof. Dr. Georg Rosenfeld
Stadtrat — Die Grünen! Rosa Liste Fraktion Wirtschaftsreferent — Stadt Ingolstadt

7 Heike Kainz 8 Helmut Petz
Stadträtin — Fraktion CSU-FW Landrat — LK Freising

9 Andreas Schuster 10 Steffen Kercher
Stadtrat — SPD-Volt Fraktion Baureferent — Stadt Augsburg

11 Wolfgang Wittmann
Geschäftsführer — EMM e.V.


